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Klausel bzgl. Übernahme von 
Mitarbeitern / Vermittlung / Provision 

 
 

zwischen Auftraggeber (Kunde) und Bayer & Kastner: 
 

(1) Eine Vermittlung liegt vor, wenn der Auftraggeber oder ein mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich 
verbundenes Unternehmen während der Dauer des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages mit 
dem Arbeitnehmer von Bayer & Kastner ein Arbeitsverhältnis eingeht. Eine Vermittlung liegt 
auch dann vor, wenn der Auftraggeber oder ein mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich verbun-
denes Unternehmen innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung der Überlassung, höchstens 
aber 12 Monate nach Beginn der Überlassung, mit dem Zeitarbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis 
eingeht. Dem Auftraggeber bleibt in diesem Fall der Nachweis vorbehalten, dass der Ab-
schluss des Arbeitsverhältnisses nicht aufgrund der vorangegangenen Überlassung erfolgt ist. 

 
(2) Eine Vermittlung liegt ebenfalls vor, wenn der Auftraggeber oder ein mit ihm rechtlich oder 

wirtschaftlich verbundenes Unternehmen direkt nach der Herstellung des Kontaktes zu dem 
Bewerber durch Bayer & Kastner ohne eine vorherige Überlassung ein Arbeitsverhältnis ein-
geht. 

 
(3) Maßgebend für den Zeitpunkt der Begründung des Arbeitsverhältnisses zwischen dem Auf-

traggeber und dem Zeitarbeitnehmer ist nicht der Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme, sondern der 
Zeitpunkt des Abschlusses des Arbeitsvertrages. 

 
(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, Bayer & Kastner mitzuteilen, ob und wann ein Arbeitsvertrag 

abgeschlossen wurde. Wenn im Streitfall Bayer & Kastner Indizien für den Bestand eines Ar-
beitsverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und dem Zeitarbeitnehmer darlegt, trägt der 
Auftraggeber die Beweislast dafür, dass ein Arbeitsverhältnis nicht eingegangen wurde. 

 
(5) In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen hat der Auftraggeber eine Vermittlungspro-

vision an Bayer & Kastner zu zahlen. Befristete Arbeitsverhältnisse sind im gleichen Umfang 
provisionspflichtig wie unbefristete Arbeitsverhältnisse. 

 
(6) Die Höhe der Vermittlungsprovision beträgt  

bei direkter Übernahme ohne vorherige Überlassung  2,5 Bruttomonatsgehälter, 
innerhalb der ersten 3 Monate nach Beginn der Überlassung 2,0 Bruttomonatsgehälter, 
innerhalb des 4. bis 6. Monats nach Beginn der Überlassung 1,5 Bruttomonatsgehälter, 
innerhalb des 7. bis 9. Monats nach Beginn der Überlassung 1,0 Bruttomonatsgehalt, 
innerhalb des 10. bis 12. Monats nach Beginn der Überlassung 0,5 Bruttomonatsgehälter. 

 
(7) Berechnungsgrundlage der Vermittlungsprovision ist das zwischen dem Auftraggeber und 

dem Zeitarbeitnehmer vereinbarte Bruttomonatsgehalt, mindestens aber das zwischen dem 
Auftragnehmer und dem Zeitarbeitnehmer vereinbarte Bruttomonatsgehalt. Der Auftraggeber 
legt dem Auftragnehmer eine Kopie des unterschriebenen Arbeitsvertrages vor. Bei Unterbre-
chungen in der Überlassung ist der Beginn der letzten Überlassung vor Begründung des Ar-
beitsverhältnisses maßgeblich. Die Vermittlungsprovision ist zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-
steuer zu zahlen. Die Provision ist zahlbar 14 Tage nach Eingang der Rechnung. 

 
(8) Wird der Mitarbeiter aufgrund eines freien Mitarbeitervertrages bzw. eines Vertrages mit ei-

nem Selbständigen für den Auftraggeber tätig, gelten die vorstehenden Bestimmungen ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass anstatt des Bruttomonatsgehaltes das zwischen dem Auf-
traggeber und dem Mitarbeiter vereinbarte monatliche Honorar die Basis der Berechnungs-
grundlage bildet. 


